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Seit dem hohen Mittelalter sind die drei jüdischen Zentren am Rhein - Speyer, 
Worms und Mainz - unter dem Kurzwort "SchUM" bekannt. Das Wort SchUM ist 
ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen, hebräischen 
Namen von Speyer, Worms und Mainz: Schin (Sch) für Schpira, Waw (U) für 
Warmaisa und Mem (M) für Magenza. 

Die drei jüdischen Zentren in Rheinland-Pfalz haben im Mittelalter bedeutende 
jüdische Gemeinden hervorgebracht, die in außergewöhnlicher Weise miteinander 
kooperierten und Anfang des 13. Jahrhunderts mit ihren Erlassen und 
Talmudschulen eine führende Rolle im aschkenasischen Judentum einnahmen. 
Auch die Entwicklung neuer Architekturformen prägten sie maßgeblich. Bis heute 
sind in den SchUM-Städten herausragende jüdische Ritualbauten aus dem 
Mittelalter erhalten geblieben. Diese umfassen in Speyer die 1104 eingeweihte 
Synagoge inklusive des Frauenanbaus und die Monumentalmikwe aus dem 12. 
Jahrhundert, in Worms die nach Shoa wiederaufgebaute mittelalterliche Synagoge 
inklusive der ersten überlieferten Frauensynagoge aus dem 13. Jahrhundert, die 
Monumentalmikwe aus dem 13. Jahrhundert sowie der jüdische Friedhof Heiliger 
Sand aus dem 11. Jahrhundert. Hinzu kommt in Mainz der 1926 auf dem Gelände 
des mittelalterlichen, aus dem 11. Jahrhundert stammenden Friedhofs 
(Judensand) errichtete Denkmalfriedhof. (...) 

Mit der angestrebten Anerkennung der SchUM-Stätten mit ihrem historischen Erbe 
als UNESCO-Weltkulturerbe, die ggf. im Jahr 2021 erfolgen könnte, soll die 
herausragende Bedeutung der einzigartigen mittelalterlichen jüdischen 
Monumente unterstrichen werden. Die Anerkennung als Weltkulturerbe würde der 
typbildenden, innovativen Architektur und der in SchUM geprägten Sepulkralkultur 
einen nachhaltigen und dauerhaften Platz im Gedächtnis der Menschen sichern 
und deren große Bedeutung für die Kultur den nachfolgenden Generationen 
vermitteln. 

Die Landeshauptstadt Mainz ist im Welterbeantrag des Landes Rheinland-Pfalz 
mit dem zwischen Mombacher Straße im Norden, Paul-Denis-Straße im Westen 
und Fritz-Kohl-Straße im Süden und Osten gelegenen, bereits seit dem Mittelalter 
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belegten alten jüdischen "Friedhof Judensand" vertreten. Als Aschkenasen 
bezeichnen sich mittel-, nord- und osteuropäische Juden und ihre Nachfahren. Auf 
Grundlage eines Rahmenplanes für den "Friedhof Judensand" sollen einerseits 
grundsätzliche planerische Rahmenbedingungen wie beispielsweise die 
verkehrliche Zugänglichkeit für die zukünftig zu erwartenden Besucherinnen und 
Besucher, die Verknüpfungspunkte zwischen dem öffentlichen Raum und dem 
Friedhof selbst und auch der Standort für ein Besucherzentrum untersucht und 
festgelegt werden. Andererseits sollen mit dem Rahmenplan aber auch die 
Anforderungen seitens der Jüdischen Gemeinde Mainz an die Gestaltung und 
Nutzung der Friedhofsflächen gesammelt sowie zukünftige Sicherungs- und 
Entwicklungsoptionen für den jüdischen Friedhof aufgezeigt und festgehalten 
werden.

Der Rahmenplan „Friedhof Judensand“ soll als Grundlage für den weiteren Planungs- 
und Konkretisierungsprozess beschlossen werden. Auf Grundlage der 
Rahmenplaninhalte soll der Planungsprozess mit der Vorbereitung eines qualifizierten 
Wettbewerbsverfahrens fortgesetzt werden.  
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Rahmenplan „Friedhof Judensand“ (Planzeichnung).  
Quelle: Abbildung 9 im Erläuterungsbericht Rahmenplan „Friedhof Judensand“ der Stadt Mainz.
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Die Pufferzone grenzt die Fläche des bekannten mittelalterlichen jüdischen Friedhofes 
ein und entspricht gleichzeitig dem räumlichen Geltungsbereich des Rahmenplanes.
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Betriebskosten (KG 300): Den Betriebskosten liegen regelmäßig wiederkehrende Aus-
gaben für die Versorgung (Energie und Wasser) und Entsorgung zugrunde. Ferner Kos-
ten für die Reinigung und Pflege von Gebäuden und Außenanlagen, sowie für die 
Sicherheits- und Überwachungsdienste und schließlich für die Bedienung, Inspektion 
und Wartung von baulichen Anlagen.
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Instandsetzungskosten (KG 400): Instandsetzungskosten fallen unregelmäßig an. In 
den ersten Jahren nach Nutzungsbeginn sind sie relativ gering, können jedoch nach 10 
bis 15 Jahren sehr hoch sein, z. B. bei Instandsetzung der Baukonstruktion (z. B. not-
wendige Maßnahmen am Dach) oder bei technischen Anlagen, der Außenanlagen, der 
Ausstattung und sonstigem.
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